
(Stand Februar 2022) 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN, KUPEK GMBH  
 
 

I. Geltungsbereich/Angebote 
 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch 
zukünftigen - Verträge und sonstigen Leistungen, wie auch für 
rechtsgechäftsähnliche Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 
und 3 BGB. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage diese AGB kostenfrei 
zu. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir, auch soweit uns 
diese vorgelegt wurden, nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
2. Der Käufer erkennt durch die Entgegennahme unserer 
Lieferungen und Leistungen die Verbindlichkeit unserer 
Geschäftsbedingungen an. Im Übrigen bedürfen alle Vereinbarungen 
einschließlich Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, 
soweit sie von unseren Geschäftsbedingungen abweichen.  
 
3. Für Verträge im Rahmen des elektronischen 
Geschäftsverkehres gelten ergänzend die ‚Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Nutzung von „KUPEK.de“, auch 
bezeichnet als „Allgemeine Geschäftsbedingungen für den KUPEK 
Web-Shop“. Insbesondere verweisen wir diesbezüglich auf die 
Bestimmungen zum Widerrufsrecht und zum Wertersatz. 
 
4. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an gewerbliche 
Kunden. Eine Belieferung von Verbrauchern ist ausgeschlossen. 
 

5.  Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, 
insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unseres 
Personals und Erfüllungsgehilfen, werden erst durch unsere schriftliche 
Bestätigung verbindlich. 
 
6.  Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, 
Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie 
Angaben in Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherungen, 
soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind. 
 
7.  Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, 
Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils 
gültigen DIN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen 
oder aufgrund material- und prozessbedingter Abweichungen (z.B. 
Holzmaserung, chargenbedingte Farbunterschiede, Gebrauchsspuren 
bei Second-Hand-Waren) zulässig. 
 
 

II. Preise 
 

1.  Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, 
FCA des jeweiligen Kupek-Standortes (Incoterms 2010) ausschließlich 
Verpackung, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. 
 
2.  Wird die Ware verpackt geliefert, so erstatten wir die Kosten der 
Verpackungen zurück, wenn diese uns vom Käufer in angemessener 
Frist frachtfrei und in restentleertem Zustand zurückgegeben werden.  
 
 

III. Zahlung und Verrechnung 
 

1.  Unsere Rechnungen sind, sofern keine gesonderten schriftlichen 
Vereinbarungen bestehen, zahlbar innerhalb 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum. Rechnungen über Beträge unter 100,- € sowie für 
Formen und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig. Alle 
Rechnungen sind netto zahlbar. Die Zahlung hat innerhalb dieser 
Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich 
erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung 
steht. 
 
2.  Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. Zurückbehaltungsrechte des Kunden bestehen nur für 
Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis. Gegenrechte 
des Kunden wegen Mängeln bleiben unberührt.  
 
3.  Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens nach Eintritt 
der gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 286 BGB sind wir 
berechtigt, Zinsen in Höhe der Zinssätze für Überziehungskredite zu 
berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 8% über dem 
jeweiligen Basiszins p.a.. Daneben können wir nach Verzugseintritt für 
jede Zahlungserinnerung oder Mahnung jeweils € 5,- berechnen; der 
Kunde ist zum Nachweis geringerer Mahnungskosten berechtigt. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
 
4.  Soweit uns nachträglich Umstände bekannt werden, aus denen 
sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer ergibt 
und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, sind wir berechtigt, alle 
unsere an ihn gerichteten offenen Rechnungen unabhängig von der 
vertraglich vereinbarten Zahlungsfrist, sofort fällig zu stellen. Gerät der 
Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Ware nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen. Wir 
können außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der 
gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom  

 
 
Vertrag. Wir behalten uns bei Zahlungsverzug des Kunden überdies 
vor, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme oder Vorauskasse 
vorzunehmen.  
 
5. Wechselzahlungen werden von uns nicht akzeptiert. 
 
 

IV. Lieferfristen 
 

1. Die von uns genannten Liefertermine sind bei aller Sorgfalt und 
Termintreue als annähernd zu betrachten. Schadensersatzansprüche 
wegen Nichteinhaltung der Lieferzeiten sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Umstände höherer Gewalt, wie Blockade, Streik, 
öffentliche Unruhen, Krieg, Feuer und Eintreten von Naturkatastrophen 
berechtigen uns nach Wahl, vereinbarte Lieferfristen angemessen zu 
verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. 
 
2. Wir können, insbesondere bei größeren Aufträgen, 
Teillieferungen in einem für den Kunden zumutbaren Umfang 
vornehmen.  
 
3.  Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer 
uns gesetzten, angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag 
zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt ist. 
Schadensersatzansprüche aus Verzug und Nichterfüllung richten sich 

nach Ziffer VIII dieser Bedingungen. 
 
 

V. Eigentumsvorbehalt 
 

Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten 
Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. 
 
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag 
vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 
Käufer sich vertragswidrig verhält. 
 
2.  Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf 
ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). 
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat 
der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange 
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 
 
3.  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des 

Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Käufer schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Der Käufer bleibt zur Einziehung der 
Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden 
jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
 
4.  Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall 
setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes 
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der 
Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche 

Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; 
wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. 
 
5.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.” 
 
 



VI. Ausführung der Lieferungen, Gefahrenübergang 
 

1.  Die Ware wird, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, auf 
Verlangen des Kunden an die von diesem gewünschte Lieferadresse 
versandt (Versendungskauf gem. § 447 BGB). Die Gefahr geht, auch 
bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes 
bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten auf den Kunden über, 
sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert wurde. Der Gefahrenübergang erfolgt unabhängig von der 
vereinbarten Lieferbedingung. Auf Wunsch des Kunden schließen wir 
auf seine Kosten eine Transportversicherung ab. 
 
2.  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der 
Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Anzeige der 
Versandbereitschaft auf den Kunden über.  
 
3. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 
Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10% der abgeschlossenen Menge 
sind zulässig. 
 
4.  Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte 
Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. 
Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht 
mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich 
vereinbart wurde. 
 
Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen 
Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- 
oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. 
 

5.  Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche 
Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet seiner Rechte nach § VII 
entgegenzunehmen. 
 
 

VII. Haftung für Mängel 
 

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB durch 
den Käufer wie folgt: 

 
1.  Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer 
mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). 
Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen 
Mangel handelt. 
Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich 
oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir 
können die Nacherfüllung auch verweigern, solange der Käufer seine 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, 
der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht. 
 
2.  Sollte die in Abs. 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder 
fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den 
Kaufpreis entsprechend herabzusetzen, oder vom Vertrag nach den 
gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der 
schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nacherfüllung, 
ebenso wenn diese zum zweiten Mal misslingt. 
Soweit sich nachstehend (Abs. 4) nichts anderes ergibt, sind weitere 
Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund 
(insbesondere Ansprüche aus Verletzung von vertraglichen Haupt- und 
Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen nach 
§439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer 
Haftung) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus 
Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz 
entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der 
Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. 
 

3.  Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung 
einer anderen Sache oder einer geringeren Menge. 
 
4.  Für unsere Haftung, ebenso deren Beschränkung, gilt im übrigen 
Ziffer VIII. 
 
5.  Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen 
übernommen: ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Untergrund, 
Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische 
Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße 
und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter ohne uns 
zuvor die Gelegenheit gegeben zu haben den Mangel selbst oder durch 
von uns beauftragte Dritte beheben zu lassen. 
 
6.  Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem 
Jahr ab Übergabe/Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden. 
Hiervon ausgenommen sind Mängelansprüche von Verbrauchern sowie 
Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von 

grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch uns. 
Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Bei einer Sache, 
die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat; tritt 
Verjährung erst nach fünf Jahren ein. 
Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines Rücktrittrechts 
sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. 
Der Käufer kann im Falle des Satzes 4 aber die Zahlung des 

Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts oder 
der Minderung dazu berechtigt sein würde; im Falle des Rücktritts-
auschlusses und einer nachfolgenden Zahlungsverweigerung sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
7.  Ansprüche aus Herstellerregress bleiben durch diesen Abschnitt 
unberührt. 
 
 

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
 

1.  Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit - auch für gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen - 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur nach 
dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Unsere Haftung 
ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der oben in Satz 1 
aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. 
 
2.  Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an 
Rechtsgütern des Käufers, z.B. Schäden an anderen Sachen, ist ganz 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, oder wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit. 
 
3.  Die Regelungen der vorstehenden Absätze 1 und 2 erstrecken 
sich auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt 
der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
(insbesondere Verzug oder Unmöglichkeit) oder aus unerlaubter 

Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 
 
4.  Diese Haftungsregelung gilt auch für rechtgeschäftsähnliche 
Schuldverhältnisse im Sinne von § 311 Abs. 2 und 3 BGB.  
 
5.  Soweit unsere Produkte Sicherheitsbestimmungen einzuhalten 
haben, gelten die in Deutschland gültigen Vorschriften. Bei Verbringung 
der Ware ins Ausland durch den Käufer haften wir für Nichteinhaltung 
dort geltender Bestimmungen nicht; hierfür ist der Käufer 
verantwortlich. 
 
6.  Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
 

IX. Rückverfolgbarkeit 
 

Sofern der Käufer die von uns gelieferte Ware an Dritte weitergibt, wird 
er durch geeignete Maßnahmen die Rückverfolgbarkeit der Ware 
sicherstellen. Er wird also insbesondere sicherstellen, dass im Falle 
einer aus produkthaftungsrechtlichen Gründen notwendig werdenden 
Maßnahme (z.B. Produktrückruf, Produktwarnung) die gelieferte Ware 
aufgefunden und deren letzter Käufer von solchen Maßnahmen 
unverzüglich erreicht werden kann. Sofern der Käufer die von uns 
gelieferte Ware nicht an Dritte weitergibt, sondern in seinem Betrieb 

nutzt / verbraucht, wird er ebenfalls sicherstellen, dass im Falle einer 
notwendigen Maßnahme gem. Satz 2 noch auf Lager oder in Gebrauch 
befindliche Ware aufgefunden werden kann. 
 
 

X. Urheberrechte 
 

1.  An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie 
dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht 
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen 
sind auf Verlangen zurückzugeben. 
 
2.  Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen 
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert 
haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf 
Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger 
Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet 
zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen. Bei 
Verschulden des Käufers sind wir berechtigt Schadenersatz zu 
verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit 
in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich 
freizustellen. 
 



 

XI. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 
 

1.  Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so 
sind sie frei Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls einer 
angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, 
unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so 
gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen 
Lasten. 
 
2.  Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für 
Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers. 
 
 

XII. Exportbestimmungen 
 

1.  Wir behalten uns die Prüfung exportrechtlicher Bestimmungen 
vor und liefern vorbehaltlich einer etwa erforderlichen behördlichen 
Genehmigung (z.B. einer Ausfuhrgenehmigung). Wir werden hierzu alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um eine etwa erforderliche 
behördliche Genehmigung zu beschaffen. Eine Garantie, dass uns die 
erforderliche behördliche Genehmigung erteilt wird, übernehmen wir 
jedoch nicht. Der Käufer verpflichtet sich, uns bei der Beschaffung einer 
solchen zu unterstützen und uns erforderliche Dokumente und 
Informationen in angemessenem Zeitraum zur Verfügung zu stellen. 
 
2.  Sollten uns die für die Durchführung des Vertrages 
erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht innerhalb 

angemessener Zeit, längstens jedoch innerhalb von 12 Monaten nach 
Abschluss dieses Vertrages erteilt werden oder beschafft uns der 
Käufer auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist die für die 
Genehmigungserteilung erforderlichen Unterlagen nicht, so sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wurden im Zeitpunkt der 
Rücktrittserklärung und auf Wunsch des Käufers bereits Leistungen 
unsererseits getätigt, so behalten wir einen Anspruch auf anteilige 
Vergütung. 
 
3.  Für den Fall, dass die erforderliche Genehmigung, wie vorab 
beschrieben, nicht erteilt wird, ist ein Anspruch auf Schadens- oder 
Aufwendungsersatz ausgeschlossen, es sei denn, die jeweilige Partei, 
gegen die ein solcher Anspruch geltend gemacht wird, hat die 
Nichterteilung der Genehmigung zu vertreten. § XII Abs.5 Satz 2 gilt in 
diesem Fall entsprechend. 
 
4.  Die Beschaffung einer etwa erforderlichen Einfuhrgenehmigung 
obliegt dem Käufer. 
 
5.  Der Käufer verpflichtet sich, vor dem Export der durch uns direkt 
oder indirekt gelieferten Güter alle erforderlichen Prüfmaßnahmen 
(Sanktionslisten, Endverwendung, Embargobestimmungen, etc.) zur 
Einhaltung der nationalen, internationalen und insbesondere US-(Re-) 
Exportkontrollvorschriften vorzunehmen und bei Bedarf die 
entsprechenden Genehmigungen bei den zuständigen Behörden auf 
seine Kosten selbst einzuholen. 
Der Käufer ist nicht berechtigt, Waren zurückzugeben oder 
Schadenersatz zu verlangen, wenn ihm eine Exportgenehmigung 

behördlich verweigert wird. 
Bei Kenntnis über die Endverwendung im Bereich „ABC-Waffen“ sowie 
Trägertechnologie ist die Weitergabe unserer Waren generell 
untersagt. 
 
6.  Der Käufer verpflichtet sich, alle anlässlich oder bei Gelegenheit 
der Geschäftsverbindung ihm bekannt gewordenen vertraulichen 
Informationen (u.a. Exportdaten) geheim zu halten, insbesondere diese 
nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an nicht-berechtige 
Personen weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zugänglich zu 
machen. 
 

 

XIII. Datenschutz 
 

Sämtliche im Rahmen der Registrierung oder Bestellung erfassten 
Kundendaten werden von Kupek gespeichert und ausschließlich zum 
Zwecke der Bestellabwicklung und Kundenbetreuung weiterverarbeitet; 
Vorstehendes gilt als Benachrichtigung gem. § 13 und 14 EU-DSGVO 
und § 32 und 33 BDSG (neu).  
 
Nähere Informationen darüber, wie wir den Schutz Ihrer Daten 
gewährleisten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.  
 
 

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 

Leistungsort für alle Pflichten (einschließlich Zahlungsverpflichtungen) 
ist der in unseren Angebots- bzw. Annahmeerklärungen ausgewiesene 
Geschäftssitz oder die dort genannte Niederlassung. 
Gerichtsstand für alle Klagen, auch im internationalen 
Geschäftsverkehr, ist Coburg, andere zulässige allgemeine oder 
besondere Gerichtsstände stehen uns aber ebenfalls offen. 
Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des 
UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

 
 
 
 
 

XV. Salvatorische Klausel 
 

1.  Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen 
unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine 
neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der jetzigen 
Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.  
 
2.  Ergänzend gilt § 306 BGB. 
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